
Öffentliche Bekanntmachung 
über die Auslegung der Wählerverzeichnisse 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Kommunal- und Integrationsausschusswahlen am 13. September 2020 

 
 
Bei den Kommunal- und Integrationsausschusswahlen am 13.September 2020 kann nur wählen, wer 
in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
Die Wahl der Landrätin/des Landrates, des Kreistages, der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und 
des Rates sind miteinander verbunden. Es wird ein gemeinsames Wählerverzeichnis verwendet. Für 
die Wahl des Integrationsausschusses wird ein weiteres Wählerverzeichnis geführt.  
 
1. Wählerverzeichnis und Wahlbenachrichtigung  
 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 23.08.2020 
eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer bis zu diesem Tag keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er das Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr.3). 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
Für die Wahl des Integrationsausschusses wahlberechtigte Personen, die nicht in dem 
Wählerverzeichnis eingetragen sind, können sich bis zum zwölften Tag vor der Wahl in das 
Wählerverzeichnis eintragen lassen. Sie haben den Nachweis über ihre Wahlberechtigung zu führen.   
 
2. Auslegung des Wählerverzeichnisses 
 
Die Wählerverzeichnisse liegen vom 24.08.2020 bis 28.08.2020 wie folgt für jedermann zur 
Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Bornheim, Rathausstr.2, Zimmer 904 aus: 
 
Montag bis Mittwoch:  7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Donnerstag:   7.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
Freitag:    7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 
Die Wählerverzeichnisse werden im automatisierten Verfahren geführt, die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  
 
3. Einspruch gegen das Wählerverzeichnis 
 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Auslegungsfrist 
(24.08. – 28.08.2020) bei der Stadt Bornheim Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder 
zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Bornheim, Rathausstr. 2, 53332 Bornheim (Zimmer 
904) eingelegt werden. Der Einspruchsführer hat die erforderlichen Beweismittel beizubringen, soweit 
die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind. 
 
4. Ausübung des Wahlrechts 
 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. 
Wer aus besonderen Gründen in einem anderen Wahlraum oder per Briefwahl wählen möchte, 
benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Punkt 5). 
  



5. Voraussetzungen für die Erlangung eines Wahlscheines 
 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

- ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 

- ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
 a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist versäumt hat 

  
 b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 

entstanden ist. 
 
Wahlscheine können bis Freitag, den 11.09.2020, 18:00 Uhr beim Bürgermeister der Stadt Bornheim, 
Rathausstr. 2, 53332 Bornheim (Zimmer 904) beantragt werden. 
Die Erteilung eines Wahlscheines kann schriftlich oder mündlich beantragt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare 
Übermittlung in elektronischer Form als gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig. 
 
Die Antragsteller müssen Familienname, Vorname, Geburtsdatum und Wohnanschrift angeben. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich für die 
Antragstellung einer Hilfsperson bedienen. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl (12.09.2020) 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der Wahlschein noch bis zum Wahltag 15:00 Uhr 
beantragt werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung eines Wahlscheines für nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte unter den vorgenannten Voraussetzungen (Punkt 5, 
Buchstabe a) und b)). 
 
An einen Anderen, als den Wahlberechtigten persönlich, dürfen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
nur im Fall einer plötzlichen Erkrankung ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die Unterlagen nicht mehr rechtzeitig durch die 
Post übersandt oder amtlich überbracht werden können.  
 
6. Briefwahl 
 
Mit dem Wahlschein für die Kommunalwahlen erhalten die Wahlberechtigten  

- einen amtlichen altweißen Stimmzettel für die Wahl der Landrätin/des Landrates,  
- einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für die Wahl des Kreistags,  
- einen amtlichen hellgelben Stimmzettel für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters,   
- einen amtlichen hellroten Stimmzettel für die Wahl des Rates der Stadt,  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,  
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten 

Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl.  
  

Mit dem Wahlschein für die Wahl des Integrationsausschusses erhalten die Wahlberechtigten  
- einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Wahl des Integrationsausschusses  
- einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag  
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

gelben Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl 

 
Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeichnen und in den jeweiligen Stimmzettelumschlag zu 
legen. Hat der Wähler einen Stimmzettel versehentlich unbrauchbar gemacht oder sich verschrieben, 
wird ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel ausgehändigt. 
 



Ein Wähler, der des Lesens unkundig ist oder aufgrund einer persönlichen Beeinträchtigung nicht in 
der Lage ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder in die Umschläge zu legen, bestimmt 
eine andere Person, deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will. Hat ein Wähler den 
Stimmzettel durch eine Hilfsperson kennzeichnen lassen, so hat diese auf dem Wahlschein durch 
unterschreiben der Versicherung an Eides statt zur Briefwahl zu bestätigen, dass sie den Stimmzettel 
gemäß dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson muss das 16. 
Lebensjahr vollendet haben. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Wahlbehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei persönlicher Abholung kann auch direkt im Rathaus, Zimmer 904, die Briefwahl erfolgen. Hierzu 
befindet sich in dem Raum eine Wahlkabine und eine Wahlurne.  
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 
16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem 
Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
(Hinweis: Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde auf die Ergänzung der weiblichen Form verzichtet)   
   
 
Bornheim, den 13.08.2020 
Stadt Bornheim 
-Der Bürgermeister- 
gez. Wolfgang Henseler 


